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glicder von Militärsanitäts- oder Samarilervcrcincn ausweisen, der Mndsturmsanität
zuzuteilen, sofern sie mcht für den bewaffneten Landsturm verwendet werden müsse».

Zum Schlüsse bemerken wir, daß wir uns der von den Berner Pandsturmschützcn ans-
gegangenen Petition mit vollem Herzen anschließen und ihr den besten Erfolg wünschen-
wenn ihr patriotischer, opferwilliger Aufruf, wie wir hoffen, durchschlägt, kann es nicht fehlen,
daß die einsichtigen Männer der hohen Bundesversammlung gleichzeitig auch die zwingende
Notwendigkeit anerkennen werden, es müsse auch unsere Petition in die That umgesetzt werden.

Mit vollkommener Hochachtung!
jUnterschriften.)

WkizerWr MWr-êniW»mi». KV
Auszug aus den Verhandlungen des Zentralkomitees vom 24. April 4834.

1. Der Präsident giebt von folgenden zwei Zuschriften Kenntnis:
a. Die Sektion Aaran teilt mit, daß die Dclcgiertcnvcrsammlimg am M. Mai in

der Cantine daselbst stattfinden könne und daß das bezügliche Programm später bc-

kannt gegeben werde.

Wir sind mit diesem Zeitpunkt für die Abhaltung der Dclcgicrtcnvcrsammluug
einverstanden; die Sektion Aaran ist jedoch um umgehende Zusendung des Pro-
gramms zu ersuchen, damit dasselbe in nächster Nnmmcr dieses Blattes veröffentlich!
werden kann;

l>. Von Herrn Oberfeldarzt ist uns ans unsere bereits in letzter Nnmmcr erwähnte,
an ihn gerichtete Anfrage betr. das Seitengewehr der Sanitatsscldweibcl folgendes
erwidert worden:

„Das besondere Seitengewehr ist seiner Zeit nur sür die Fcldwcibcl der In
sanierst und nicht sür diejenigen anderer Truppengattungen eingeführt worden. Diese
Einführung geschah, weil der Fcldwcibcl als Zugführer ein anderes Seitengewehr
bedarf als das Bajonett in seinen verschiedenen Formen seit 4 800.

Für die Sanitätötruppc besteht dieser Estmnd nicht. Erstens ist unser Faschinen-
messcr ein für diesen Zweck ganz geeignetes Seitengewehr, und zweitens kommen

unsere Fcldwcibcl sehr selten oder nie dazu, einen Zug mit gezogenem Seitengewehr
zu führen. Ein Extra-Seitengewehr wäre daher ein unnützer Prnntgcgcnstaud, der

sich für einen schweiz. Wchrmann nicht schickt. Ein Fcldwcibcl soll seine Autorität
durch anderes zu wahren suchen, als durch solche verbotene Dinge."

Indem wir dem Herrn Oberfeldarzt diese Antwort hiermit bestens verdanken,
hoffen wir, daß die Betreffenden angehalten werden, sich diesbezüglich an die bc-

stehenden Vorschriften zu halten.
2. Da bis zum festgesetzten Termine keine Anträge von Sektionen für die Delegierten

Versammlung eingegangen sind, so wird für den Fall, daß solche noch eintreffen tonnten,
die Aufstellung des Traktandcnvcrzcichnisscs auf die nächste Sitzung verschoben und dieses

dann in der Nummer 10 vom 10. Mai publiziert.
Der Präsident: E. Möckly, Feldwcibet.
Der Sekretär: P. Nöthiger, Wärter.

WeizerWr Tmaritàd.
UereinschvonUl.

Der Samaritervcrcin des Amtes Laupcn ist am ll. April als 17. Sektion mit 27

Aktivmitglicdcrn in den schweiz. Samaritcrbund aufgenommen worden. Sein Vorstand ist

zusammengesetzt wie folgt: Präsident: Hürzelcr, Pfarrer, Mühlcbcrg; Vizepräsident: Herren-
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